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RS OGH 1958/10/22 5Ob331/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1958

Norm

ABGB §837 B

ABGB §1035 ff

Rechtssatz

§ 837 ABGB kann nicht bei jeder ohne Auftrag der übrigen Teilgenossen vorgenommenen Geschäftsführung zur

Anwendung kommen, sondern nur dann, wenn ein Teilgenosse ohne Auftrag der übrigen eine Verwaltungstätigkeit in

Ansehung der gemeinschaftlichen Sache ausübt; liegt keine derartige Verwaltungstätigkeit vor, haben die allgemeinen

Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag zu gelten.
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